
Zu den Aufgaben der studentischen Senator*innen gehören:

• Vorschlag und Wahl der studentischen Mitglieder und derer Vertretungen der 
Senatskommissionen

• Vorbereitung auf die Sitzungen mithilfe der per Mail/Post verschickten Einladungen 
und Anlagen. → entsprechende Diskussionen und Abstimmungen

• Vorschlag und Wahl der studentischen Mitglieder der Wahlausschüsse (studentisch 
4 Mitglieder und universitär 2 Mitglieder)

Die Mitglieder der Senatskommissionen werden vom Senat ein Mal im Jahr gewählt. Die 
Besetzung sieht folgendermaßen aus: 

• Bibliothekskommission (ein studentisches Mitglied, eine Stellvertretung) 
• Ethikkommission (ein studentisches Mitglied, eine Stellvertretung) 
• Förderkommission (ein studentisches Mitglied, eine Stellvertretung) 
• Forschungskommission (ein studentisches Mitglied, eine Stellvertretung) 
• Kommission für Gleichstellung (zwei studentische Mitglieder, zwei 

Stellvertretungen)
• Senatskommission Lehramt (zwei studentische Mitglieder, zwei Stellvertretungen) 
• Senatskommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (ein 

studentisches Mitglied, eine Stellvertretung) 
• Studienqualitätskommission (sechs studentische Mitglieder, sechs 

Stellvertretungen; zur genauen Zusammensetzung siehe § 9 der Grundordnung)
• Zentrale Kommission für Qualitätsmanagement (ein studentisches Mitglied, eine 

Stellvertretung) 
Weitere Informationen zu den Kommissionen und entsprechender Arbeit findet ihr auf der 
Website. https://www.uni-hildesheim.de/organe-und-gremien/senat/kommissionen/
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